
Satzung 

des Marktes Pförring über Ehrungen und Auszeichnungen 

Der Markt Pförring erlässt gemäß Art. 23 Satz 1 der Gemeindeordnung 
(GO) für den Freistaat Bayern folgende 

Satzung 

§1
Ernennung zum Ehrenbürger 

1) Persönlichkeiten, die sich um den Markt Pförring besonders verdient
gemacht haben, können zu Ehrenbürgern ernannt werden (Art. 16 
Abs. 1 GO).
Die Ernennung ist die höchste Auszeichnung, die der Markt Pförring
verleiht.

2) Über die Ernennung wird dem Ehrenbürger eine Urkunde
(Ehrenbürgerbrief) in feierlicher Form ausgehändigt. Gleichzeitig
erfolgt ein Eintrag in das Goldene Buch des Marktes Pförring.

§2
Bürgermedaille 

1) Persönlichkeiten, die sich um den Markt Pförring und die Allgemeinheit
verdient gemacht haben, kann die Bürgermedaille verliehen werden.
Die Anzahl der lebenden Inhaber der Bürgermedaille soll über 20 nicht
hinausgehen.

2) Vorschlagsberechtigt ist der Bürgermeister und jedes Mitglied des
Marktgemeinderates.

3) Die Bürgermedaille ist eine in Silber geprägte Münze. Sie wird in 
angemessener Form zusammen mit einer Urkunde und einem



Geldbetrag in Höhe von 1.000,-- EUR überreicht. Gleichzeitig erfolgt 
ein Eintrag in das Goldene Buch des Marktes Pförring. 

4) Die Verleihung der Ehrungen zu den §§ 1 und 2 beschließt der
Marktgemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung mit Stimmenmehrheit.

§3
Rechtsanspruch 

Ein Rechtsanspruch aufgrund dieser Satzung besteht nicht. 

§4
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Pförring, den 22. September 2011 
Markt Pförrin 


